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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1999

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 litc;

KFG 1967 §66 Abs3;

KFG 1967 §73 Abs1;

KFG 1967 §73 Abs2;

Rechtssatz

Die Entziehung der Lenkerberechtigung erfolgt auch deswegen, um bei der betre8enden Person eine Änderung der als

Verkehrsunzuverlässigkeit bezeichneten Sinnesart herbeizuführen. Diese Änderung ist durch Wohlverhalten über

einen bestimmten Zeitraum unter Beweis zu stellen. Je größer die Abweichung der Sinnesart einer bestimmten Person

von der vom KFG für den Besitz einer Lenkerberechtigung geforderten ist, desto länger hat die Zeit, während der sich

der Betreffende bewähren soll, anzudauern.
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